
v  
Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Mächler 
epräsident 

Regierung des Kantons St.Gallen 

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 

Staatspolitische Kommission 
des Nationalrates 
Parlamentsgebäude 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 89 42 
info.sk@sg.ch 

St.Gallen, 13. März 2023 

Parlamentarische Initiative 21.504 n «Bei häuslicher Gewalt die Härtefallpraxis nach 
Artikel 50 AIG garantieren»; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. November 2022 laden Sie uns zwecks Umsetzung der eingangs 
erwähnten parlamentarischen Initiative zur Vernehmlassung zu einem von der Kommis-
sion erstellten Vorentwurf und erläuternden Bericht auf Änderung des Bundesgesetzes 
über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (SR 142.20; abgekürzt 
AIG) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Wir begrüssen die Erweiterung und Präzisierung der Härtefallregelung in Art. 50 AIG, um 
den ausländerrechtlichen Schutz von Opfern häuslicher Gewalt zu verbessern. Wir haben 
keine Änderungswünsche. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch 
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